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(3) Teil B der Prüfung besteht aus den drei Prüfungsbereichen: 
 
1. Fertigungstechnik, 
2. Mess- und Prüftechnik sowie 
3. Wirtschafts- und Sozialkunde. 
 
In den Prüfungsbereichen Fertigungstechnik sowie Mess- und Prüftechnik sind fachliche Probleme 
insbesondere mit verknüpften informationstechnischen, technologischen und mathematischen Sachverhalten 
zu analysieren, zu bewerten und geeignete Lösungswege darzustellen. Hierbei kommen insbesondere in 
Betracht: 
 
1. Für den Prüfungsbereich Fertigungstechnik: 
Beschreiben der Vorgehensweise bei der Herstellung plan- und rundoptische Bauelemente unter Anwendung 
verschiedener Fertigungsverfahren, bei der Oberflächenveredlung sowie Montage zu Baugruppen für 
feinoptische Geräte; bei der Anwendung numerisch gesteuerter Maschinen und deren Programmierung, bei 
der Erstellung von Planungsunterlagen und Verfahrensanleitungen für Fertigungsprozesse, beim Planen und 
Steuern von Arbeitsabläufen unter Berücksichtigung des Qualitätsmanagements. 
Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er die Arbeitssicherheits- und Umweltschutzbestimmungen 
berücksichtigen, die Verwendung von Werk- und Hilfsstoffen planen sowie Werkzeuge, Maschinen und 
Verfahren zuordnen kann. Weiter soll der Prüfling zeigen, dass er Problemanalysen durchführen, die für die 
Fertigung und Montage erforderlichen Komponenten, Werkzeuge und Hilfsmittel unter Beachtung von 
technischen Vorgaben auswählen, anpassen und Arbeitsschritte planen kann. 
 
2. Für den Prüfungsbereich Mess- und Prüftechnik: 
Beschreiben der Vorgehensweise beim Messen Prüfen und Kontrollieren sowie bei der systematischen 
Eingrenzung von Fehlern im technischen System nach vorgegebenen Anforderungen im Rahmen des 
Qualitätsmanagements. 
Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitssicherheits- und Umweltschutzbestimmungen berücksichtigen, 
Verfahrensanleitungen erstellen, Mess- und Prüfverfahren auswählen, anwenden und Vorgaben des 
Qualitätsmanagements beachten, die jeweiligen Mess- und Prüfmittel einsetzen sowie die Mess- und 
Prüfergebnisse dokumentieren sowie interpretieren kann. 
 
3. Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde: 
Aufgaben, die sich auf praxisbezogene Fälle beziehen sollen, insbesondere aus folgenden Gebieten: 
Allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt. 
 
(4) Für den Teil B der Prüfung ist von folgenden zeitlichen Höchstwerten auszugehen: 
1. im Prüfungsbereich Fertigungstechnik    150 Minuten, 
2. im Prüfungsbereich Mess- und Prüftechnik    150 Minuten, 
3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde     60 Minuten. 
 
(5) Innerhalb des Teils B sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu gewichten: 
1. Prüfungsbereich Fertigungstechnik     40 Prozent, 
2. Prüfungsbereich Mess- und Prüftechnik    40 Prozent, 
3. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde   20 Prozent. 
 
Die Aufgaben für Teil B der Prüfung werden von den Lehrern der berufsbildenden Schulen gemeinsam mit 
dem Prüfungsaufgabenerstellungsausschuss erarbeitet. 

 


